
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 742 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2017 

Text 

Mehrfache Verwandtschaft 

§ 742. Wenn jemand mit dem Verstorbenen mehrfach verwandt ist, genießt er von jeder Seite das 
Erbrecht, das ihm als einem Verwandten von dieser Seite gebührt. 


